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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Bebauungsplan „Schloss“ wurde am 02.10.2019 rechtskräftig. Ziel des Bebau-
ungsplans war es, ein Wohngebiet in Altsimonswald zu entwickeln, um dem dringen-
den Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde teilweise zu decken. Im Anschluss an die 
bestehende Bebauung und unter Weiterführung der Straße Am Schloss, sollte ein 
Wohngebebiet entstehen, in dem Einzel- und Doppelhäuser realisiert werden sollten 
beidseits der Verlängerung der Straße Am Schloss. Für die ortsansässige Bevölkerung 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, verschiedene Gebäudetypologien zu errich-
ten, so dass individueller Wohnraum geschaffen werden kann. Im Bebauungsplan wur-
den umfangreiche Festsetzungen getroffen und örtliche Bauvorschriften erlassen, die 
die Rahmenbedingungen für die neue Bebauung definierten. Unter anderem wurden 
die zulässigen Dachformen und die Stellung der Gebäude präzise definiert. Im Zuge 
der Umsetzung und der Planung durch verschiedene Bauherren sind nun jedoch ver-
mehrt Wünsche aufgetreten, nach denen auch modernere Dachformen und andere 
Gebäudestellungen nachgefragt werden. Vor allem bei den kleinen Grundstücken kann 
so die Ausnutzbarkeit der Grundstücke verbessert und mehr Wohnraum geschaffen 
werden. Darüber hinaus werden vermehrt auch andere Dachformen nachgefragt, um 
die entstehenden Dachflächen für die Gewinnung solarer Energie besser nutzen zu 
können. 

Im Rahmen verschiedener Bauanträge und Gesprächen mit den Bauherren wurden 
diese Anliegen der Gemeinde vorgetragen, woraufhin sich der Gemeinderat grundsätz-
lich noch einmal mit den Vorgaben des Bebauungsplans auseinandergesetzt hat. In ei-
ner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14.03.2022 wurden verschiedene Ände-
rungsvorschläge beraten und nach öffentlicher Diskussion im Sinne von Grundsatzbe-
schlüssen beschlossen. Das Ziel dieser Beschlüsse war es, die Bebaubarkeit zu ver-
bessern und den Anregungen der Bauherren entsprechend, die Dachform und die Stel-
lung der Gebäude zu verändern. Konkret lauteten die Beschlüsse: 

1. Die vorgeschriebene Dachform für die laufenden Nummern der Nutzungsschablone 
1, 2 und 4 werden aufgehoben. Grundsätzlich sind auch Pultdächer mit südwestli-
cher Ausrichtung möglich. Beim Pulttrauf in südwestlicher Richtung wird die maxi-
male Traufhöhe um 1,10 angehoben, die maximale Höhe des Pulttrauffirstes aus-
gerichtet in nordwestlicher Richtung ergibt sich aus der Festsetzung der Raumhö-
hen. Als Dachneigung werden Winkel zwischen 0 und 45 Grad zugelassen. 

2. Die grundsätzliche Festlegung der Firstrichtung wird für die Nummern Nutzungs-
schablone 1, 2 und 4 aufgehoben. 

3. Eine Änderung der Dachform für die Nutzungsschablone Nummer 3 wird dann zu-
gelassen, wenn für es für die jeweils geplanten Doppelhaushälfte gleichermaßen 
beantragt wird. 

Da diese Grundsatzbeschlüsse jedoch keine direkte Auswirkungen auf den Bebau-
ungsplan und dessen Rechtskraft haben, soll nun der rechtskräftige Bebauungsplan 
„Schloss“ geändert werden. Im Zuge dieser 1. Änderung sollen nun die getroffenen 
Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates hinsichtlich der Zielsetzung geprüft werden 
und die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften des Bebau-
ungsplans so geändert werden, dass zum einen die städtebaulichen Ziele des Bebau-
ungsplans erhalten und angepasst werden, zum anderen jedoch auch die Veränderun-
gen möglich sind, so dass modernere Bauformen zulässig werden. Die wörtliche Um-
setzung der Beschlüsse im Bebauungsplan ist jedoch so nicht möglich und auch nicht 
zielführend, so dass jede einzelne getroffene Festsetzung und örtliche Bauvorschrift 
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des rechtskräftigen Bebauungsplans hinsichtlich eines gegebenenfalls bestehenden 
Änderungsbedarfs geprüft und dann überarbeitet wurde. 

Die Gemeinde Simonswald hat daher entschieden, den rechtskräftigen Bebauungsplan 
zu ändern, indem zum einen die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen 
Bauvorschriften überarbeitet werden, zum anderen wird die Planzeichnung durch ein 
Deckblatt überlagert. Die nun vorliegende Bebauungsplanänderung wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Das grundlegende Ziel der nun vorlie-
genden Änderung ist die Anpassung der bestehenden Vorgaben an die moderneren 
Bauwünsche der Eigentümer, so dass die Ausnutzbarkeit der Bebauung im Plangebiet 
sowie die Ausrichtung der Dachflächen für die Gewinnung solarer Energie deutlich 
verbessert wird, die Grundzüge der Planung werden dabei jedoch nicht verändert. 

1.2 Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt zentral im Ortsteil Altsimonswald und umfasst den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Schloss“ vom 02.10.2019. Gemäß dem Über-
sichtsplan (Anlage 1 zum Bebauungsplan) vom 25.09.2019 ist der Geltungsbereich aus 
der folgenden Darstellung ersichtlich: 

 

Abbildung 1: Übersichtslageplan (Anlage 1 vom 25.09.2019) zum Bebauungsplan „Schloss“ 
vom 02.10.2019 

 

Das Plangebiet grenzt an die bestehende Bebauung von Altsimonswald an und ist im 
Norden von landwirtschaftlich genutzten Wiesenflächen begrenzt. Im Westen liegen die 
Schule, das Schwimmbad und die weiteren Sportanlagen der Gemeinde, im Osten ver-
läuft der Haslachsimonswälder Bach mit seinen begleitenden Grünstrukturen. 
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Im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren „Schloss“ wurde das Plangebiet neu ge-
ordnet und die Grundstücke neu vermessen und geteilt. Der Geltungsbereich umfasst 
nach der Neuordnung nun die Flurstücke Flst.Nrn. 442 – 468, 470 - 477 und 479 voll-
ständig, sowie die Verkehrsgrundstücke 469 (Am Schloßberg), 478 (Am Schloß) und 
Teile des Flurstücks Flst.Nr. 480 (Karl-Dufner-Straße) in zweckdienlicher Abgrenzung. 

 

Abbildung 2: Übersichtslageplan zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Schloss“ auf dem aktu-
ellen Kataster nach der Neuordnung, Stand Juni 2023, genordet, ohne Maßstab 

1.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach 
i.Br. / Simonswald vom 09.08.2001 wurde im Zuge der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Schloss“ durch die 4. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans ange-
passt, so dass die Planung mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überein-
stimmt. Die nun vorliegende Änderung des Bebauungsplans kann somit vollständig aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. 
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Abbildung 3: Darstellung der 4. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans für den Teil-
bereich Schloss in Simonswald, Stand Feststellungsbeschluss 25.03.2014 

1.4 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB ohne frühzeitige Beteiligung. Die Grundzüge der Planung (Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Erschließung, Grünordnung) werden durch die Planung nicht be-
rührt. Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen. Die vorliegende Planung nach § 13 BauGB 
beinhaltet ausschließlich die Änderung der zulässigen Dachformen sowie die Erhöhung 
der Traufe bei Pultdächern, UVP-pflichtige Vorhaben werden demnach nicht begrün-
det. 

Das vereinfachte Verfahren ist auch dann ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für ei-
ne Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-
Gebiete) bestehen. Im vorliegenden Fall gibt es keine Anhaltspunkte für Beeinträchti-
gungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie (Natura 2000). Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Rohrhardsberg, Obe-
re Elz und Wilde Gutach“ (Nr. 7914341) ist etwa 340 m entfernt, das nächstgelegene 
Vogelschutzgebiet „Mittlerer Schwarzwald“ (Nr. 7915441) ist etwa 1,3 km entfernt und 
durch die Bebauung, Verkehrswege, umfangreiche landwirtschaftlich genutzte Flächen 
sowie Wald- und Wiesenflächen vom Plangebiet getrennt. 

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) BImSchG zu 
beachten sind, da durch die nun vorliegende Planung hauptsächlich die zulässigen 
Dachformen angepasst werden sollen. Die bisher planungsrechtlich festgesetzten Nut-
zungen, überwiegend allgemeines Wohngebiet, bleiben erhalten. Von diesen Nutzun-
gen ist kein Störfallrisiko bzw. ein Risiko eines schweren Unfalls zu erwarten. Auch 
werden keine Vorhaben ermöglicht, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen. 

 



Gemeinde Simonswald Stand: 14.06.2023 
1. Änderung des Bebauungsplans und der Fassung: Satzung 
örtlichen Bauvorschriften „Schloss“ gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 13 BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 6 von 10 

 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans kann daher im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 BauGB durchgeführt werden. Auf einen förmlichen Umweltbericht und auf eine Zu-
sammenfassende Erklärung wird verzichtet. Dennoch sind die Umweltbelange gem. § 
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB insbesondere die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Fläche, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima, Luft und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen zu berücksichtigten und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gemäß § 
1a (3) BauGB zu erarbeiten. Im vorliegenden Fall wird jedoch lediglich die Zulässigkeit 
der Dachformen sowie die Erhöhung der Traufe bei Pultdächern geändert, so dass auf 
die Erstellung einer Eingriffs- Ausgleichsbilanz begründet verzichtet werden kann. Im 
Kapitel 3 werden die Umweltbelange gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB zusammenfassend 
behandelt, sowie eine artenschutzrechtliche Bewertung vorgenommen. 

Verfahrensablauf 

22.03.2023 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für die 1. 
Änderung des Bebauungsplans „Schloss“ und der örtlichen 
Bauvorschriften gem. § 2 (1) BauGB 
 

22.03.2023 
 

 Der Gemeinderat billigt den Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Schloss“ und der örtlichen Bauvorschriften und 
beschließt die Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB 
 

03.04.2023 
bis 04.05.2023 
 

 Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 
 

Anschreiben  
vom 29.03.2023 
mit Frist bis 
04.05.2023 
 

 Durchführung der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

14.06.2023 
 

 Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegange-
nen Stellungnahmen und beschließt die 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Schloss“ und der örtlichen Bauvorschriften gem. 
§ 10 (1) BauGB jeweils als Satzung. 

2 Inhaltliche Änderungen der planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen 
Bauvorschriften 

Im Zuge der nun vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans „Schloss“ und der ört-
lichen Bauvorschriften sollen die Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates entspre-
chend umgesetzt werden. Das Ziel dieser Beschlüsse war es, den Anfragen der 
Grundstückseigentümer entsprechend, auch andere, modernere Dachformen zuzulas-
sen. Bisher waren nur Sattel-, Walm- und gegeneinander versetzte Pultdächer für die 
Hauptgebäude zulässig. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats sieht vor, die zu-
lässigen Dachformen aufzuheben, so dass auch andere Dachformen realisiert werden 
können. Dementsprechend sollen nun die örtlichen Bauvorschriften dahingehend ge-
ändert werden, dass zusätzlich zu den bisher zulässigen Sattel-, Walm- und versetzten 
Pultdächern auch noch Pultdächer, Flachdächer und flach geneigte Dächer möglich 
sind. Im Deckblatt wird durch den Einschrieb in die Nutzungsschablonen darüber hin-
aus definiert, welche Dachneigungen für die einzelnen Dachformen realisierbar sind. 
So sind Sattel-, Walm- und versetzte Pultdächer weiterhin nur mit einer Dachneigung 
von 35° bis 45° zulässig. Darüber hinaus sind nun aber auch Pultdächer mit einer 
Dachneigung von 10° (ab 10,00°) bis 45°, sowie Flachdächer und flachgeneigte Dä-
cher mit 0° bis 10° (9,99°) ausführbar. So können modernere Dachformen umgesetzt 
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werden, es wird jedoch auch im Sinne der städtebaulichen Ordnung auf eine völlige 
Öffnung der Festsetzungen verzichtet, um einen Wildwuchs zu vermeiden, der das 
Ortsbild negativ beeinträchtigen würde. 

Darüber hinaus wird definiert, dass Pultdächer so auszurichten sind, dass der Pultfirst 
im Norden, Nordosten oder Osten errichtet wird. Durch diese Ergänzung soll sicherge-
stellt werden, dass die geneigten Dachflächen der Pultdächer sich zum einen so nei-
gen, dass die Dachflächen optimal für die Nutzung von solarer Energie geeignet sind, 
zum anderen soll jedoch auch vermieden werden, dass die neuen Gebäude zum Tal 
hin zu massiv in Erscheinung treten und das Ortsbild negativ beeinflussen. In Verbin-
dung mit den bestehenden und beibehaltenen zulässigen Firstrichtungen, die gleichzei-
tig auch für den Pultfirst gelten, soll so ein städtebaulich harmonisches Ortsbild gesi-
chert werden, indem sich die neuen Bebauungen ebenfalls dem Hang anpassen und 
bei Pultdächern entsprechend die niedrigeren Traufseiten zum Tal hin orientiert sind. 
Durch den Erhalt der zulässigen Firstrichtungen soll darüber hinaus gesichert werden, 
dass die neuen Bebauungen sich entlang der Straßen bzw. dem Hang orientieren, wie 
bereits im vorherigen Gestaltungsplan als Grundlage gewählt. 

Um trotz der nun zulässigen Pultdächer die Bebauung so umsetzen zu können, dass 
möglichst viel Wohnraum entsteht, soll die zulässige Traufhöhe für die untere Traufe 
bei den Pultdächern erhöht werden. Hier sollen zusätzlich 1,1 m mehr Spielraum ent-
stehen, so dass das oberste Geschoss mit dem Pultdach entsprechend ausgebaut 
werden kann. Da die Traufe definiert ist als der Schnittpunkt der aufgehenden Außen-
wand mit der Oberkante der Dachhaut entstehen bei Pultdächern zwei Traufen. Um 
hier planungsrechtlich Klarheit zu schaffen, wird in die Bebauungsvorschriften definiert, 
dass die untere Traufe um bis zu 1,1 m gegenüber der in der Planzeichnung festge-
setzten Werte für die maximal zulässige Traufhöhe erhöht werden darf, während die 

obere Traufe als Pultfirst definiert wird 
und damit planungsrechtlich gemäß 
Ziffer 1.5.3 der rechtskräftigen pla-
nungsrechtlichen Festsetzung als First 
zu beurteilen ist und damit bis zu 5,0 m 
über der festgesetzten Traufe möglich 
ist. 

  

 

Abbildung 4: Darstellung der Traufen beim 
Pultdach (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Für die Doppelhaushälften war im bisherigen Bebauungsplan festgesetzt, dass diese 
mit einer Dachneigung von 40° zu errichten sind. Es war jedoch zulässig auch andere 
Dachneigungen zu realisieren, wenn beide Grundstückseigentümer sich einig waren 
und entsprechend langfristig schriftlich gesichert war, dass eine einheitliche Dachge-
staltung umgesetzt wird. Hier waren dann auch Dachneigungen wie bei den Einzelhäu-
sern zulässig, d.h. Sattel-, Walm- und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 
35° bis 45°. Diese Festsetzung soll nun dahingehend geändert werden, dass auch hier 
die moderneren Dachformen zulässig sind, in den gleichen Rahmen wie bei den Ein-
zelhäusern, jedoch weiterhin nur, wenn beide Grundstückseigentümer sich einig sind 
und dies auch schriftlich festgehalten und gesichert ist. 

Für die Flachdächer (0-10°) wird darüber hinaus festgesetzt, dass diese zu begrünen 
sind. Im rechtskräftigen Bebauungsplan war diese Pflicht zur Begrünung schon enthal-
ten, da bisher unter anderem für Garagen, Nebenanlagen und eingeschossige Gebäu-

Pultfirst 
obere Traufe 

untere Traufe 
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deteile bereits Flachdächer zulässig waren. Neu wird jedoch die örtliche Bauvorschrift 
aufgenommen, nach der auf allen Dächern Dachbegrünungen und Anlagen zur solaren 
Energiegewinnung möglich sind. Gerade bei geneigten Dächern sind Dachbegrünun-
gen heute schon möglich, jedoch technisch noch aufwendig und in der Regel im Unter-
halt sehr teuer. Trotzdem soll für die Zukunft die Möglichkeit geschaffen werden, auch 
steilere Dächer zu begrünen. Darüber hinaus soll auch grundsätzlich klargestellt wer-
den, dass Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, auf allen Dachflächen 
zulässig sind. Sie sind lediglich aus blendfreiem Material herzustellen, so dass Konflik-
te mit dem Ortsbild und die Beeinträchtigung der Umgebung vermieden werden. Es 
wird festgesetzt, dass diese Anlagen ab einer Dachneigung von 10° nicht aufgestän-
dert werden dürfen, so dass sie bei geneigten Dächern an die Dachfläche angepasst 
werden müssen und nicht gegenläufig zur Dachfläche oder der Dachneigung aufge-
ständert werden. 

Der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan sind verschiedene Gelände-
schnitte beigelegt, aus denen ersichtlich wird, welche maximal zulässige Traufhöhe für 
jedes Gebäude zulässig ist und wie sich die neue Bebauung gegenüber der neu ge-
planten Erschließungsstraße verhält. Diese Schnitte bleiben als Anlage zur Begrün-
dung zum Bebauungsplan erhalten, auch wenn nun auch andere Dachformen zulässig 
sind. 

3 UMWELT 

3.1 Grundlage 

Da es sich um eine Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB handelt, ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich, ebenso 
die Erstellung eines Umweltberichtes. Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen des Bebauungsplans auf Boden, Wasser, Pflanzen 
und Tiere, Klima, Luft und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen bei der Änderung des 
Bebauungsplanes zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Es wäre eine Eingriffs- 
Ausgleichsbilanz zu erstellen. Im vorliegenden Fall wird durch die Bebauungsplanän-
derung jedoch lediglich die zulässige Dachform angepasst, sowie die Erhöhung der zu-
lässigen Traufhöhe bei Pult- und Flachdächern geregelt. Demnach sind keine erhebli-
chen Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten, so dass begründet auf 
die Erstellung einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz verzichtet wird. 

3.2 Abwägung 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans „Schloss“ und der örtlichen Bauvorschrif-
ten soll der rechtskräftige Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass moder-
ne Dachformen zulässig sind und auch die Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke ver-
bessert wird. Dementsprechend sind durch die Änderung keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten. 

4 VER- UND ENTSORGUNG 

Das Plangebiet ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan bereits zulässig. Im Zuge 
der konkreten Erschließungsplanung für das neue Baugebiet wurde die Ver- und Ent-
sorgung entsprechend geplant und überwiegend bereits realisiert. Im Zuge der nun 
vorliegenden Bebauungsplanänderung sollen lediglich einige wenige Parameter der 
Bebaubarkeit neu geregelt werden, so dass keine grundsätzliche Änderung der Ver- 
und Entsorgung entsteht, so dass davon ausgegangen werden kann, dass diese hin-
reichend gesichert ist. 






